
 

Potenziale erkennen – Prozesse optimieren – Mehrwert schaffen                     ©Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) 

 

 

 
  

 

KOMMUNALER MAßNAHMENKATALOG ZUM 
KLIMANEUTRALITÄTSKONZEPT  

FÜR DIE KLIMAREGION RHEIN-VOREIFEL 
STADT MECKENHEIM 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im vorliegenden Konzept wird aus Gründen 

der besseren Lesbarkeit bei Personenbe-

zeichnungen und personenbezogenen No-

men das generische Maskulinum verwendet. 

Weibliche und anderweitige Geschlechteri-

dentitäten werden dabei ausdrücklich mitge-

meint, soweit es für die Aussage erforderlich 

ist. Die verkürzte Sprachform hat nur redakti-

onelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

Impressum 
Auftraggeber: 

Gemeinde Wachtberg 
Rathausstraße 34 
53343 Wachtberg 
 
i.A. der Stadtverwaltung Meckenheim 
Fachbereich Verkehr und Grünflächen 
Siebengebirgsring 4 
53340 Meckenheim 

 
Ansprechpartnerinnen Stadt Meckenheim: 
Stadtverwaltung Meckenheim 
Fachbereich Verkehr und Grünflächen 
Klimaschutzmanagement 
 

Miriam Böckmann 
Denise Nieland 
Siebengebirgsring 4 
53340 Meckenheim 
E-Mail: umwelt@meckenheim.de 
 
Interkommunales Klimamanagement: 
Alexandra Bohlen 
Auf dem Knickert 10 
53332 Bornheim 
Telefon: 02222/945-365 
E-Mail: Alexandra.bohlen@stadt-bornheim.de 

 

Erstellt durch: 

 
Hochschule Trier 
Umwelt-Campus Birkenfeld 
Postfach 1380 
55761 Birkenfeld 
 
Institutsleitung: 
Prof. Dr. Peter Heck 
Bearbeitung: 
Michael Müller, Eike Zender, Sven Kammer,  
Jana Gimbel



Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Art der Maßnahme
Fordern: Maßnahmen, bei denen die Kommune (verbindliche) Vorgaben, Anforderungen oder Regulierungen aufstellt

Fördern: Maßnahmen, bei denen die Kommune finanzielle oder nicht-finanzielle  Unterstützung bereitstellt (bspw. 
in Form von Beratung)

Informieren und motivieren: Maßnahmen, bei denen die Kommune Wissen oder Daten (bspw. digital, haptisch oder in 
Form von Veranstaltungen) bereitstellt
Aktivieren: Maßnahmen, bei denen die Kommune gezielt (externe) Akteure einbindet und vernetzt (u.a. Kooperationen, 
Austauschformate)
Investieren: Maßnahmen, bei denen die Kommune direkt in die Umsetzung von 
Klimaschutzmaßnahmen investiert 

Umsetzungszeitraum (Dauer)
Kurz
Umsetzung erfolgt innerhalb von weniger als 1 Jahr.

Mittel
Umsetzung dauert 1 bis 3 Jahre.

Lang
Umsetzung erstreckt sich über mehr als 3 Jahre

Wiederkehrend
Maßnahme wird in regelmäßigen Abständen erneut durchgeführt

Stetig
Umsetzung ist dauerhaft angelegt und wird kontinuierlich ohne definierte Endphase durchgeführt. 

Personalaufwand (kommunal)
Sehr hoch
Strategisch und langfristig: Maßnahme ist strategisch bedeutend und erfordert intensive und längerfristige 
Ressourcenbindung; kontinuierliche Betreuung, fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit und externe Unterstützung 
sind essenziell.
Hoch
Komplex und ressourcenintensiv: Maßnahme ist fachbereichsübergreifend und/oder langfristig angelegt; erfordert 
umfangreiche Projektsteuerung, regelmäßige Abstimmung, externe Expertise oder kontinuierliche Betreuung.
Mittel
Koordinationsaufwand: Maßnahme erfordert die Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Abteilungen; regelmäßige 
Abstimmungen und eine gewisse projektbezogene Organisation sind erforderlich.
Niedrig
Einfach umsetzbar: Maßnahme erfordert keine komplexe Abstimmung oder fachübergreifende Zusammenarbeit.

Kostenschätzung (kommunal)
Sehr hoch

Hoch

Mittel

Niedrig
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Zurück zur Übersicht

ER01

Flächenmanagement für EE-Anlagen im Außenbereich

Handlungsfeld: Entwicklungsplanung und Raumordnung

Zielsetzung

Die zuletzt neu geschaffenen rechtlichen Voraussetzungen im Rahmen des „Wind-an-Land-Gesetzes“, des 
Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) und der Sonderregelungen für Windenergieanlagen an Land (gem. § 249 
BauGB) bringen für die verschiedenen Planungsebenen neue Aufgaben mit sich. Die Hauptverantwortung für die Ausweisung 
von Flächen liegt nun bei den regionalen Planungsträgern. Der in der Aufstellung befindliche Sachliche Teilplan Erneuerbare 
Energien der Bezirksregierung Köln trifft u.a. Festsetzung zu Windenergiebereichen. Kommunen haben jedoch weiterhin die 
Möglichkeit, zusätzliche Flächen für Windenergie zu definieren. Im Rahmen der Bauleitplanung können beispielsweise mittels 
Sondergebieten für Windenergie oder mit Hilfe von Konzentrationszonen im Rahmen einer sogenannten isolierten 
Positivplanung Flächen ausgewiesen werden. Ebenso hat die Kommune ein Interesse daran, dass die im Regionalplan 
definierten Windenergiegebiete auch im Einklang mit den lokalen Bedürfnissen erschlossen werden, was eine Einbindung in 
den Prozess erforderlich macht. Neben den geänderten Bedingungen im Bereich der Windenergie, zielt die Maßnahme auch 
auf die Flächenausweisung in den Bereichen Freiflächen-Solarenergie- sowie Biomasseanlagen ab.

Beschreibung

Bereich Windenergieanlagen: 
Das WindBG (als Teil des Wind-an-Land-Gesetzes) legt für den Bund und heruntergebrochen auf die einzelnen Länder 
sogenannte Flächenbeitragswerte fest, die prozentual für die Windenergie bereitgestellt werden müssen. Die Flächenziele 
belaufen sich bundesweit auf 2 % der gesamten Fläche der Bundesrepublik, für die planungsrechtlich s.g. 
Windenergiegebiete gesichert werden müssen. Die bislang angewandte Konzentrationsflächenplanung der Kommune wird 
nun ersetzt durch die Festlegung von regionalen und kommunalen Windenergiegebieten. Das WindBG gibt dabei für das Land 
Nordrhein-Westfalen das verbindliche Flächenziel bis Ende 2027 von 1,1 % der Landesfläche sowie bis Ende 2032 1,8 % vor.

Aufgabe der Planungsregionen ist es - im Rahmen der Vorgaben des Landesentwicklungsplans - in ihren Regionalplänen jene 
Windenergiebereiche auszuweisen, um die notwendigen Flächenbeitragswerte erfüllen zu können. Die Bezirksregierung Köln 
als zuständige Regionalplanungsbehörde, erarbeitet gegenwärtig den „Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien“, unter 
Maßgabe der aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Der gegenwärtig erarbeitete Planentwurf befindet sich in Offenlegung 
(Stand Januar 2025). 

Auf Basis des aktuellen Planentwurfs werden die s.g. „regionalplanerischen Vorranggebiete/ Windenergiebereiche“ (WEB) für 
die Stadt Meckenheim auf 45 ha bemessen, was einem Flächenanteil der WEB von 1,29 % entspricht. Innerhalb dieser 
ausgewiesenen Windenergiebereiche ist der Bau und Betrieb von raumbedeutsamen Windenergieanlagen gem. § 35 Abs. 1 
BauGB planungsrechtlich privilegiert.

Rolle/Möglichkeiten der Stadt Meckenheim:
- Da bei Nichterreichung des Flächenziels (Zielverfehlung zum Stichtag 01.01.2028) die Errichtung von Windenergieanlagen 
im gesamten Außenbereich zulässig wären -  auch unabhängig von Ausweisungen im Flächennutzungsplan -  wird die 
Relevanz einer aktiven Begleitung / Steuerung der Flächenaktivierung seitens der Kommune deutlich, um einen Wildwuchs zu 
vermeiden und somit etwaigen konfliktbehafteten Prozessen frühzeitig entgegenzutreten. 
- Die Bauleitplanung ist gem. § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Daher sind bestehende 
Planungen im Kontext etwaiger Regelungen im neuen Teilplan Erneuerbare Energien zu überprüfen und ggf. anzupassen.
- In Ergänzung zu den kommunalen Konzentrationszonen (bzw. nun Windenergiebereichen), können Kommunen zusätzliche 
Flächen für Windenergie ausweisen (s.g. „Positivplanung“ gem. § 245e Absatz 1 Satz 6ff. BauGB).
- Gem. § 249 Abs. 4 BauGB können auch bei Erfüllung des entsprechenden Flächenbeitragswerts / bei Zielerreichung 
zusätzliche Flächen für Windenergie (nach § 35 Abs. 1 Nr. 5) ausgewiesen werden.
- Auch Außerhalb der definierten Windenergiebereiche können weiterhin Windenergieanlagen errichtet werden, die 
Zulässigkeit richtet sich gem. § 249 Abs. 2 BauGB nach § 35 Abs. 2 BauGB.                                                                  - Die 
Stadt Meckenheim hat darüberhinaus eine Windkraftkonzentrationszone ausgewiesen und einer Feinsteuerung unterzogen 
(vgl. B-Plan Nr. 117A "Auf dem Höchst"). Diese Windkraftkonzentrationszone ist einer Proketierung mit Windenergieanlagen 
nach wie vor zugängig.
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Bereich Freiflächen-Solarenergieanlagen:
Beim Ausbau der PV-Freiflächenpotenziale nimmt die Kommune weiterhin eine zentrale Funktion ein. Im Rahmen der 
Bauleitplanung kann die Stadt in Abstimmung mit relevanten Akteuren, insbesondere Eigentümern und 
Flächenbewirtschaftern (auch vor dem Hintergrund etwaiger Mehrnutzungskonzepte) steuernd koordinieren. Die Vernetzung 
zu regionalen Beispiel- oder Best-Practice-Projekten (bspw. im Kontext Agri-PV) kann für alle Beteiligten und in der 
öffentlichen Diskussion hilfreich sein [Akteursgespräch interkommunal "Landnutzung"].

Allgemein sind die Grundsätze der Raumordnung zu wahren. Diese lauten in dem sich in der Aufstellung befindlichen 
Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien für NRW "Freiflächen-Solarenergieanlagen in konfliktarme Bereiche lenken" sowie 
"Freiflächen-Solarenergieanlagen freiraumverträglich gestalten". PV-Freiflächenanlagen sind bauliche Anlagen i.S. des 
Baurechts, weshalb ein Planerfordernis auf Ebene der kommunalen Bauleitplanung entsteht. Zu den privilegierte Vorhaben, 
die von der Planerfordernis ausgenommen sind, zählen Flächen entlang von Autobahnen und Schienenwegen oder im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang mit Hofstellen (gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 und Nr. 9 BauGB). In Fällen in denen 60-65% 
des erzeugten Stromes der landwirtschaftlichen Nutzung dient, ist gem.  § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB ebenfalls eine 
Privilegierung gegeben. Die "besonderen Zweckbestimmung" gem. § 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB stellt ferner eine 
Möglichkeit dar, Agri-PV Projekte privilegiert zu realisieren. Vor dem Hintergrund der wertvollen Böden in der Region sollte 
dabei stets zunächst der Fokus auf jene privilegierten Flächen gelegt werden.  

Im Rahmen der Bauleitplanung kann die Stadt durch eine geeignete "Auswahl von Entwicklungsflächen oder 
Ausführungsvorgaben (bspw. Eingrünungen)" etwaige negativen beeinträchtigenden Aspekte mindern (vgl. MWIKE NRW 
[2023]: Kurzleitfaden „Bauplanungsrechtliche Grundlagen für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen“, S. 5). Durch die Schaffung 
klar definierter Bereiche für PV-Freiflächenanlagen sollen alle Ausschlusskriterien bedarfsgerecht berücksichtigt werden - 
bspw. der Ausschluss sehr hochwertiger landwirtschaftlicher Böden - und somit ein klarer Überblick über die tatsächlich zu 
aktivierenden Potenziale gegeben werden können. Dies schafft langfristige Perspektiven, Planungssicherheiten, etwaige 
potenzielle Konflikte mit Anwohnern können frühzeitig im Vorfeld sukzessive minimiert werden. Dabei kann auf die Ergebnisse 
der existierenden PV-FFA-Potenzialanalyse des Rhein Sieg Kreises zurückgegriffen werden.

Bereich Biomasseanlagen:
Gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB sind Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse bauplanungsrechtlich privilegiert und 
eine Planerfordernis seitens der Stadt ist nicht erforderlich. 

Ein Planerfordernis durch die Stadt ergibt sich somit erst bei "raumbedeutsamen Anlagen Biomasseanlagen, in denen 
Biomasse aus Abfallwirtschaft, Forstwirtschaft und Landwirtschaft für eine energetische Nutzung vorbereitet und/oder genutzt 
wird und die keiner planungsrechtlichen Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB unterliegen" (vgl. Sachlicher Teilplan 
EE, Regionalplan Köln). Für raumbedeutsame Vorhaben gilt in dem sich in der Aufstellung befindlichen Sachlichen Teilplan 
Erneuerbare Energien der raumordnerische Grundsatz des Landes NRW: "Standorte für raumbedeutsame Anlagen zur 
energetischen Nutzung von Biomasse raumverträglich steuern". Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung sollen jene 
Standorte an den Siedlungsraum angebunden werden. 

In dem Zusammenhang sei auch auf den neuen Abwägungsvorrang für Wärmenetze und in diese einspeisende Anlagen gem. 
§ 2 Absatz 3 WPG hingewiesen. "Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren
Energien, die in ein Wärmenetz gespeist wird, von erforderlichen Nebenanlagen sowie von Wärmenetzen liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. [...] längstens bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2040, sollen die Anlagen im Sinne von Satz 1 als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden."

Art der Maßnahme

Anleitung zur Umsetzung

Arbeitsschritte :
  AS 1: Bestandsaufnahme und Analyse
  AS 2: Stakeholder-Engagement und Öffentlichkeitsarbeit
  AS 3: Entwicklung von Richtlinien und Planungsverfahren
  AS 4: Ausweisung von Konzentrationszonen
  AS 5: Planung und Infrastrukturentwicklung
  AS 6: Überwachung und Evaluierung

Fordern Fördern Informieren Aktivieren Investieren
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Mittel

Sehr hoch

Lang

nicht quantifizierbar

Sehr hoch

Beitrag Nachhaltigkeitsstrategie

THG-Minderungspotenzial keine direkten THG-Einsparungen, da vorbereitende / 
koordinierende Aufgabe

Relevanz zur Zielerreichung 
Klimaneutralität

Indikatoren zum Monitoring Einsparung von Treibhausgasemissionen durch installierte EE-Anlagen

Die Flächenausweisung für EE-Anlagen hat eine erhebliche 
Relevanz für Zielerreichung, da die Umsetzung mit einem 
hohen THG-Minderungspotenzial einhergeht.

Kostenschätzung (Kommune)

Die Maßnahme verursacht in erster Linie interne 
Personalkosten zur Betreuung und Bearbeitung der 
Genehmigungsprozesse. 

Darüber hinausgehende, exemplarische Kostenpositionen 
für die Umsetzung:
- Beauftragung von Fachgutachten (z. B. UVP, vertiefende Wind- 
und Solarpotenzialanalysen)
- Beratungskosten zur rechtliche Prüfungen /  zur 
planungsrechtlichen Umsetzung
- Beratungsleistungen zur Flächenausweisung und -steuerung
- Sachkosten für Informationsmaterialien und Öffentlichkeitsarbeit

Erwarteter Personalaufwand 
(Kommune)

Umsetzungszeitraum (Dauer)

Strategisch und langfristig: Maßnahme ist strategisch 
bedeutend und erfordert intensive und längerfristige 
Ressourcenbindung; Kontinuierliche Betreuung, 
fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit und externe 
Unterstützung sind essenziell.

Umsetzung erstreckt sich über mehr als 3 Jahre

Zielgruppe politische Entscheidungsträger, Energieversorger, Investoren, Flächeneigentümer, 
Flächenbewirtschafter, Stadtverwaltung
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Zurück zur Übersicht

ER02

Zielgruppe Stadtverwaltung, Bauherren, Bauträger/Planer/Architekten

Solaroptimierte Bauleitplanung 

Handlungsfeld: Entwicklungsplanung und Raumordnung

Zielsetzung

Durch die verstärkte Nutzung von Solarenergie in Neubaugebieten soll der Anteil an erneuerbaren Energien am 
Gesamtenergieverbrauch erhöht werden. Die Solar-Optimierung im Bebauungsplan zielt darauf ab, durch die Schaffung 
verbindlicher Richtlinien für die Integration von Photovoltaik und Solarthermie in Neubauprojekten eine nachhaltige 
Energieversorgung in der Stadt Meckenheim zu gewährleisten. 

Beschreibung

Für das Land NRW wurde bereits eine s.g. "Solarpflicht" verabschiedet. Seit dem 1. Januar 2024 bei neuen
Nichtwohngebäuden, ab dem 1. Januar 2025 bei neuen Wohngebäuden sowie ab dem 1. Januar 2026 bei der vollständigen
Erneuerung der Dachhaut von Bestandsgebäuden (siehe auch §42a und §48 Absatz 1a der LBauO vom 06.06.2024), regelt
diese Verordnung die Verpflichtung, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie (Photovoltaikanlage) zu
installieren und zu betreiben. § 4 der Verordnung zur Umsetzung der Solaranlagen-Pflicht regelt die Mindestgröße der PV-
Anlagen. Bei Neubauten müssen bspw. mindestens 30 % der Bruttodachfläche eines Gebäudes mit einer PV-Anlage bedeckt
sein. Es gelten entsprechende Regelungen ebenso für Stellplatzflächen (gem. § 6). § 7 regelt entsprechende "Ausnahmen
und Erfüllungsoptionen" für Stellplatzflächen.

Mit Hilfe der Bauleitplanung bzw. der verbindlichen Bauleitplanung in Form der Bebauungspläne hat die Kommune
weitreichende Einflussmöglichkeiten, die Entwicklung von Flächennutzungen zu steuern, nachhaltige Ansätze zu integrieren
und klima- sowie umweltfreundliche Maßnahmen gem. §9 BauGB Abs. (1) verbindlich vorzuschreiben. (u.a. Stellung der
baulichen Anlagen, Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung
oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien). Mit Hilfe dieser Instrumente kann die Kommune
dafür Sorge tragen, dass Eigentümerinnen und Eigentümer (auch und gerade vor dem Hintergrund der Solarpflicht) optimale
baurechtliche Bedingungen vorfinden.

Somit können energiebezogene Anforderungen für Neubaugebiete verbindlich festgehalten werden, die ggf. auch über die
Mindestanforderungen der Solaranlagen-Verordnung NRW hinausgehen. Auch städtebauliche Verträge, vorhabenbezogene
Bebauungspläne sowie privatrechtliche Verträge stellen dabei wichtige Instrumente für die Kommune dar, um zielgerichtet und
beschleunigt Baurecht zu schaffen.

Perspektivisch ist auch zu prüfen, ob die landesweite Solarpflicht weiterhin Anwendung findet / Gültigkeit behält oder ob ggf.
kommunal nachgesteuert (im Rahmen der Möglichkeiten der verbindlichen Bauleitplanung) werden muss, sollte die
landesweite Regelung entfallen.

Art der Maßnahme

Anleitung zur Umsetzung

Arbeitsschritte:
  AS 1: Betrachtung und Bewertung der bislang gängigen Planungspraxis
  AS 2: Ableitung und Identifizierung von Optimierungspotenzialen in den B-Plänen
  AS 3: Integration ergänzender Regelungen in Bebauungspläne
  AS 5: Überwachung und Umsetzung
  AS 6: Evaluierung und Anpassung

Fordern Fördern Informieren Aktivieren Investieren
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Niedrig

Mittel

Mittel

nicht quantifizierbar

Hoch

Beitrag Nachhaltigkeitsstrategie

Kostenschätzung (Kommune)

Die Maßnahme verursacht in erster Linie interne 
Personalkosten zur Betreuung und Bearbeitung der 
Genehmigungsprozesse. 

Darüber hinausgehende, exemplarische Kostenpositionen 
für die Umsetzung:
- Sachkosten für Informationsmaterialien und Öffentlichkeitsarbeit
- Beauftragung externer Planungsbüros für die Erstellung von
Bebauungsplänen
- Kosten für Fachgutachten (z. B. Umweltprüfungen,
Energieversorgungskonzepte)
- Kosten für Rechtsberatung zu städtebaulichen Verträgen und
planungsrechtlichen Fragestellungen

Erwarteter Personalaufwand 
(Kommune)

Umsetzungszeitraum (Dauer)

THG-Minderungspotenzial keine direkten THG-Einsparungen, da vorbereitende / 
koordinierende Aufgabe

Relevanz zur Zielerreichung 
Klimaneutralität

Indikatoren zum Monitoring Anzahl der genehmigten Bauprojekte mit PV-Integration, Installierte PV-Kapazität, 
erzeugte Solarenergie

Koordinationsaufwand: Maßnahme erfordert die 
Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Abteilungen; 
Regelmäßige Abstimmungen und eine gewisse 
projektbezogene Organisation sind erforderlich.

Umsetzung dauert 1 bis 3 Jahre.

Maßnahme trägt indirekt zur Reduzierung der THG-
Emissionen im Stadtgebiet bei.
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Zurück zur Übersicht

ER03

Niedrig

Wärmeoptimierte Bauleitplanung

Handlungsfeld: Entwicklungsplanung und Raumordnung

Zielsetzung

Ziel ist es, künftige Bauleitplanungsprozesse unter Berücksichtigung klimafreundlicher und energieeffizienter 
Wärmeversorgung zu gestalten.

Beschreibung

In Ergänzung zur Maßnahme "Solaroptimierte Bauleitplanung", können auch hinsichtlich der Wärmeversorgung
planungsrechtliche Instrumente genutzt werden, um energiebezogene Anforderungen (bspw. in Neubaugebieten) rechtlich
festzusetzen. 

Eine wärmeoptimierte Bauleitplanung integriert u.a. die Anforderungen bzw. berücksichtigt die Ergebnisse der kommunalen
Wärmeplanung für Meckenheim. §9 aber auch §11 BauGB bieten vielfältige Steuerungsmaßnahmen, darunter auch
Anschluss- und Benutzungsregelungen. Mit § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchst. b) BauGB wird die Festsetzung von Gebieten, in denen
bei der Errichtung von Gebäuden und bestimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische
Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien und aus
Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen, möglich. In Bezug auf den Wärmesektor sind dabei alle Arten erneuerbarer
Energieträger gemeint, darunter Solarthermie, Geothermie, Umweltwärme sowie Biomasse. Ob diese Regelungen Anwendung
finden, muss für jedes Gebiet im Einzelfall betrachtet und entschieden werden. Die hier vorliegende Maßnahme soll vielmehr
dahingehend sensibiliseren, entsprechende Instrumente bspw. bei der Planung von neuen Wohngebieten in Betracht zu
ziehen.

Wie bereits in ER01 erwähnt, existiert ein neuer Abwägungsvorrang für Wärmenetze und in diese einspeisende Anlagen gem.
§ 2 Absatz 3 WPG. "Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren
Energien, die in ein Wärmenetz gespeist wird, von erforderlichen Nebenanlagen sowie von Wärmenetzen liegen im
überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. [...] längstens bis zum Ablauf des 31. Dezember
2040, sollen die Anlagen im Sinne von Satz 1 als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden
Schutzgüterabwägungen eingebracht werden."

Art der Maßnahme

Anleitung zur Umsetzung

Arbeitsschritte:
  AS 1: Betrachtung und Bewertung der bislang gängigen Planungspraxis
  AS 2: Ableitung und Identifizierung von Optimierungspotenzialen in den B-Plänen
  AS 3: Integration ergänzender Regelungen in Bebauungspläne
  AS 5: Überwachung und Umsetzung
  AS 6: Evaluierung und Anpassung

Zielgruppe Stadtverwaltung, Bauherren, Bauträger/Planer/Architekten

Kostenschätzung (Kommune)

Die Maßnahme verursacht in erster Linie interne 
Personalkosten zur Betreuung und Bearbeitung der 
Genehmigungsprozesse. 

Darüber hinausgehende, exemplarische Kostenpositionen:
- Sachkosten für Informationsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit
- Beauftragung Planungsbüros
- Kosten für Fachgutachten (z. B. Umweltprüfungen, 
Energieversorgungskonzepte)
- Kosten für Rechtsberatung zu städtebaulichen Verträgen und 
planungsrechtlichen Fragestellungen

Fordern Fördern Informieren Aktivieren Investieren
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Mittel

Mittel

nicht quantifizierbar

HochMaßnahme trägt indirekt zur Reduzierung der THG-
Emissionen im Stadtgebiet bei.

Beitrag Nachhaltigkeitsstrategie

Erwarteter Personalaufwand 
(Kommune)

Umsetzungszeitraum (Dauer)

THG-Minderungspotenzial keine direkten THG-Einsparungen, da vorbereitende / 
koordinierende Aufgabe

Relevanz zur Zielerreichung 
Klimaneutralität

Indikatoren zum Monitoring
Anteil der Baugebiete mit klimaneutraler Wärmeversorgung (%); Reduktion der CO2-
Emissionen im Wärmebereich (t CO2/Jahr); Erschlossene Haushalte und Gebäude 
mit Nahwärmenetzen (Anzahl)

Koordinationsaufwand: Maßnahme erfordert die 
Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Abteilungen; 
Regelmäßige Abstimmungen und eine gewisse 
projektbezogene Organisation sind erforderlich.

Umsetzung dauert 1 bis 3 Jahre.
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Zurück zur Übersicht

ER04

Klimawandelanpassung und Natürlicher Klimaschutz in der Bauleitplanung

Handlungsfeld: Entwicklungsplanung und Raumordnung

Zielsetzung

Ziel der Maßnahme ist es, die Bauleitplanung an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen, um durch die 
Integration natürlicher Klimaschutzmaßnahmen sowohl Klimaresilienz und Biodiversität in der Stadt zu fördern aber auch 
Kohlenstoffsenken zu schaffen.

Beschreibung
 
Die Region selbst war erst vor wenigen Jahren von der verheerenden Hochwasserkatastrophe im benachbarten Ahrtal 
betroffen, was die Dringlichkeit für verstärktes klimaresilientes Handeln klar aufzeigt. Über klimaschutzbezogene 
Festsetzungen in Bauleitplänen kann die Stadt aktiv an der Eindämmung der lokalen Folgen des Klimawandels mitwirken und 
das Klima schützen. Im Rahmen der Bauleitplanung sollen daher Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und natürlichem 
Klimaschutz verbindlich verankert werden. § 9 Abs. 1 BauGB trifft Aussage darüber, welche Festsetzungen in 
Bebauungsplänen aus städtebaulichen Gründen verankert werden können. So z.B. Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind, Flächen für Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, Flächen zur Gewährleistung eines 
natürlichen Klimaschutzes, Flächen für Niederschlagswasser aus Starkregenereignissen oder auch das Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Diese Anforderungen sollten jedoch regelmäßig auf Verhältnismäßigkeit 
überprüft werden. 

Planerisch sollen verstärkt Hochwasserschutzmaßnahmen wie Retentionsflächen, Versickerungsflächen und 
Mindestabstände zu Gewässern berücksichtigt werden. Ebenso gilt es, Frischluftkorridore zu sichern und Überwärmung in 
bebauten Gebieten durch strategische Grünflächen, Baumpflanzungen, Dachbegrünungen und schwammfähige Infrastruktur 
zu minimieren. In Bebauungsplänen können außerdem spezifische Vorgaben zur Nutzung von wasserdurchlässigen Belägen, 
dezentralen Regenwasserspeichersystemen und obligatorischen Begrünungsanteilen formuliert werden. Insbesondere bei 
Neubauten oder im Zuge von Sanierungen soll pro-aktiv auf den Einsatz von Zisternen und Hauswasserwerken hingewirkt 
werden. Die Anlagen ermöglichen die Sammlung von Regenwasser und dessen Gebrauch für Gartenbewässerung, 
Toilettenspülung etc. Bauherren und Hauseigentümer sollen über die Möglichkeiten der Regenwassernutzung informiert 
werden.

 
In Ergänzung können ferner Maßnahmen zur Dach- oder Fassadenbegrünungen forciert werden. Gründächer verbessern das 
Mikroklima durch den Ausgleich von Temperaturextremen und der Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Außerdem dienen 
Gründächer in gewissem Maß als Retentionsflächen, da sie Niederschlagswasser verzögert abgeben und somit bei 
Regenereignissen die Kanalisation entlasten. Die Stadt kann entsprechende Maßnahmen auch an baurechtliche Verträge 
knüpfen und sie zur Auflage bei der Bebauung in Neubaugebieten machen, z.B. im Rahmen einer Gestaltungssatzung. Die 
Dachflächen müssen jedoch in einer Einzelfallbetrachtung auf Umsetzbarkeit (u.a. Statik sowie 
Nutzungskonkurrenz/Multifunktionalität mit Dach-Solaranlagen) geprüft werden. Über reduzierte Abwassergebühren bei 
Gründächern kann die Stadt auch finanzielle Anreizmodelle zur Umsetzung schaffen. Durch die Entwässerungssatzung der 
Stadt Meckenheim (11.12.2024) wird in dem Kontext bereits bspw. eine reduzierte Kanalbenutzungsgebühr u. a. bei 
Gründächern (Flächen mit Kanalzufluss) berücksichtigt. 
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Mittel

Mittel

Mittel

nicht quantifizierbar

Art der Maßnahme

Anleitung zur Umsetzung

Arbeitsschritte zur Umsetzung: 
  AS 1: Betrachtung und Bewertung der bislang gängigen Planungspraxis
  AS 2: Ableitung und Identifizierung von Optimierungspotenzialen in den B-Plänen (u.a. Abstandsgebote, 
Versiegelungsgrade,   Begrünungsanteile etc.)
  AS 3: Integration ergänzender Regelungen in Bebauungspläne
  AS 4: Überwachung und Umsetzung
  AS 5: Evaluierung und Anpassung

 
In diesem Zusammenhang sollte bei der Planung neuer Wohngebiete auch in Betracht gezogen werden, gemeinschaftliche 
Grünflächen vorzusehen. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB können bspw. bestimmte Flächen als öffentliche oder private 
Grünflächen festgesetzt werden (als Parks, Gemeinschaftsgärten oder naturnahe Rückzugsräume). Diese Grünflächen 
können als private Gemeinschaftsflächen vorgesehen werden, deren Nutzung und Pflege durch eine Eigentümergemeinschaft 
oder eine Genossenschaft sichergestellt wird (gem. § 9 Abs. 2 BauGB). Zudem können Kommunen Grünflächen durch 
Förderprogramme (z. B. für klimaresiliente Stadtentwicklung) oder durch innovative Konzepte wie essbare Stadtlandschaften 
oder gemeinschaftlich bewirtschaftete Gärten fördern. Auch durch das Instrument der Umlegung (§§ 45–79 BauGB) können 
Baugrundstücke so zugeschnitten werden, dass Flächen für gemeinschaftliches Grün erhalten bleiben. 

Dabei eintfalten diese Maßnahmen einen positiven Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen aus zweierlei 
Hinischt: 1) Maßnahmen wie die Integration von Grünflächen, Dachbegrünung oder die Erhaltung von Biotopen fördern die 
Kohlenstoffbindung und tragen zur Senkung der CO2-Konzentration bei 2) Durch klimaangepasste Bauweisen (z. B. passive 
Kühlung oder Verschattung) wird der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung reduziert, was Verbräuche und damit 
negative Emissionen verringert. Mehrwerte für Biodiversität und die Förderung natürlicher CO2-Senken gehen damit zusätzlich 
einher.

Zielgruppe Stadtverwaltung, Bauherren, Bauträger/Planer/Architekten

Kostenschätzung (Kommune)

Die Maßnahme verursacht in erster Linie interne 
Personalkosten zur Betreuung und Bearbeitung der 
Genehmigungsprozesse. 

Darüber hinausgehende, exemplarische Kostenpositionen 
für die Umsetzung:
- Sachkosten für Informationsmaterialien und Öffentlichkeitsarbeit
- Beauftragung externer Planungsbüros für die Erstellung von 
Bebauungsplänen
- Kosten für Fachgutachten
- Kosten für Rechtsberatung zu städtebaulichen Verträgen und 
planungsrechtlichen Fragestellungen

Erwarteter Personalaufwand 
(Kommune)

Umsetzungszeitraum (Dauer)

THG-Minderungspotenzial keine direkten THG-Einsparungen, da vorbereitende / 
koordinierende Aufgabe

Koordinationsaufwand: Maßnahme erfordert die 
Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Abteilungen; 
Regelmäßige Abstimmungen und eine gewisse 
projektbezogene Organisation sind erforderlich.

Umsetzung dauert 1 bis 3 Jahre.

Fordern Fördern Informieren Aktivieren Investieren
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Mittel

mittlere Relevanz, da die THG-Minderungswirkung indirekt 
erfolgt und stark von der konkreten planerischen Umsetzung 
abhängt, dennoch wichtige Strahlwirkung und Synergien zu 
weiteren Feldern wie Biodiversität und Mikroklima.

Beitrag Nachhaltigkeitsstrategie

Relevanz zur Zielerreichung 
Klimaneutralität

Indikatoren zum Monitoring

Flächenanteil von entsiegelten oder schwammfähigen Oberflächen in neuen oder 
überarbeiteten Bebauungsplänen, Anteil der Gesamtfläche in Bebauungsplänen, 
die für Retentionsflächen, Versickerungsflächen, Frischluftkorridore oder 
strategische Grünflächen ausgewiesen wurde, Anzahl und Art der neu gepflanzten 
Bäume sowie Gesamtfläche von Dach- und Fassadenbegrünungen zur Reduktion 
von Hitzeinseln
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Zurück zur Übersicht

ER05

Aufbau eines Flächen- und Nutzungsoptimierungsmanagements

Handlungsfeld: Entwicklungsplanung und Raumordnung

Zielsetzung

Ziel ist eine ressourcenschonende Entwicklung und Optimierung bestehender Flächen und Gebäude, um eine zukunftsfähige 
und klimaschonende Innenentwicklung zu fördern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der räumlichen und 
nutzungsorientierten Verdichtung und der Integration multifunktionaler Nutzungen.

Beschreibung

Leerstandsmobilisierung:
Ein Leerstandsmanagement im Bereich der Gewerbeimmobilien wurde durch die Wirtschaftsförderung bereits etabliert. Ziel ist 
es, vorhandene bauliche Ressourcen optimal zu nutzen, Leerstand zu reduzieren und gleichzeitig neuen Flächenverbrauch 
sowie den Bau auf der "grünen Wiese" zu minimieren. Dienlich sein kann der Aufbau eines digitalen Leerstandskatasters - 
auch für Wohngebäude - , das regelmäßig aktualisiert wird, wie auch Kampagnen zur Sensibilisierung von Eigentümern für die 
Reaktivierung von Leerstand sowie die Bereitstellung von Beratungsangeboten zu Sanierungsmaßnahmen, 
Fördermöglichkeiten und rechtlichen Aspekten. Planungsrechtlich kann die Kommune steuernd einwirken, und bspw. neue 
Nutzungsformen bzw. Nutzungsänderungen in Betracht ziehen (z. B. Umwidmung von Gewerberäumen in Wohnraum). Auf 
dem Wohnungsmarkt ist allerdings aufgrund des hohen Drucks gegenwärtig nur wenig Leerstand vorhanden. 

Baulückenschließung/Nachverdichtung: 
Um unbebaute, ungenutzte/brachliegende Grundstücke innerhalb des Siedlungsbereiches zu mobilisieren, soll mit Hilfe der 
Erstellung eines Baulückenkatasters zunächst der aktuelle Stand abgebildet werden. Die Kommune kann darauffolgend 
unterstützen, in dem ggf. Anpassungen in den betroffenen Bebauungsplänen vorgenommen werden. Positive wie auch 
negative Anreize für Grundstückseigentümer/Flächenbevorrater sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden. Ferner kann die 
Kommune die Vermittlung zwischen Grundstückseigentümer und potenziellen Investoren sowie Beratungsangebote für 
Eigentümer/Flächenentwickler übernehmen. Bei einer Nachverdichtung ist darauf zu achten, dass die Vorhaben der 
Klimaanpassung nicht entgegenstehen z.B. in Bezug auf Hitzeentwicklung, Grünflächen, Frischluftzufuhr etc.

Vertikale Nachverdichtung:
Ziel ist es, ungenutztes Potenzial in bestehenden Gebäuden zu aktivieren, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln. Dadurch 
wird Wohn- oder Nutzraum geschaffen, während die Ressourcen schonend und die bauliche Dichte in bestehenden 
Siedlungen erhöht wird (u.a. über Aufstockung, Dachausbau). Die Kommune kann dabei unterstützen zunächst die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen (ggf. Anpassung von Bebauungsplänen) und in der Folge Eigentümer über 
rechtliche, technische und finanzielle Möglichkeiten der Nachverdichtung zu informieren. Mittels Leitfäden (bestenfalls 
abrufbar auf der zentralen Informationsplattform, siehe Maßnahme KK01) sollen Hilfestellungen, Praxisbeispiele und ggf. 
Förderprogramme sowie die Vernetzung zum lokalen Handwerk abgebildet werden.

Multifunktionalität:
Ziel ist es, Flächen über Mehrfach- oder Mischnutzungen effizienter zu gestalten, um einerseits den Flächenverbrauch zu 
minimieren, aber auch um soziale und wirtschaftliche Synergien zu erzeugen. Dies kann erfolgen, bspw. über eine Integration 
von Multifunktionalität als Ziel in Bebauungspläne oder der Entwicklung modularer und wandelbarer Konzepte für Plätze, 
Parks und Gebäude (bspw. Solar-Carports).

Neue Wohnformen:
Aufgabe der Kommune soll es sein, neue Wohn- und Lebensformen zu unterstützen, indem bei der Ausweisung von 
Neubaugebieten oder auch bei der Nachverdichtung und bei Umnutzungsprojekten, entsprechende Nutzungskonzepte 
mitgedacht (bspw. Coliving/Cohousing) werden. Ebenso kann die Kommune frühzeitig über die Nachfrage nach solchen 
Wohnformen mit der Bürgerschaft in den Austausch kommen. Entsprechende Interessensvertretungen oder Bürgerinitiativen 
sind frühzeitig zu identifizieren und anzusprechen. Auch kann die Kommune eigene Gebäude umgestalten oder Gruppen bei 
der Umgestaltung von beispielsweise leerstehenden (großen) Gebäudekomplexen/ ehemaligen Höfen/ Industriegelände 
unterstützen. Hier hilft beispielsweise eine Vernetzung zu bestehenden Konzepten (Lernen am Modell), Informationen zur 
Finanzierung oder das Zusammenbringen von interessierten Menschen über Plattformen wie z.B. "bring-together.de".
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Niedrig

Mittel

Mittel

nicht quantifizierbar

Mittel

Zielgruppe Stadtverwaltung, Flächeneigentümer, Immobilieneigentümer, Mieter, 
Wirtschaftsförderung, Interessensvertretungen, Architekten/Planer, Bauträger

Art der Maßnahme

Anleitung zur Umsetzung

Arbeitsschritte :
  AS 1: Akquise leerstehende Gebäude, Potenzielle Zielgruppe/ interessierte Menschen
  AS 2: Zusammentragen Informationen zur Unterstützung; externe Kontakte
  AS 3: Öffentlichkeitsarbeit/ Bewerbung des Angebotes
  AS 4: Gestaltung Informationsabend
  AS 5: weiterführende Unterstützung bei der Umsetzung anbieten
  AS 6: Controlling

Spezifischer Hinweis aus der Region (Beteiligungsprozess):
Da in der Region eine hohe Nachfrage nach Wohnraum für Familien besteht, gleichzeitig ältere Menschen oftmals in zu 
großen Wohnhäusern leben, wurden vielfach die Möglichkeiten des Wohnraumtausches diskutiert. Neben einer Optimierung 
der Wohnraumflächennutzung kann der Aufbau eines solchen Tauschangebotes Klarheit schaffen für die längerfristige 
Nutzungsperspektive des Hauses und somit auch erforderliche energetische Sanierungsmaßnahmen im Altbestand 
beschleunigen.

Kostenschätzung (Kommune)

THG-Minderungspotenzial 

Relevanz zur Zielerreichung 
Klimaneutralität

Indikatoren zum Monitoring Anzahl Teilnehmende bei Infoveranstaltung; Anzahl leerstehende Gebäude; Anzahl 
Vermittlung von Gebäuden; Anzahl Umgesetzter Cohousing-/Coliving-Projekte

Beitrag Nachhaltigkeitsstrategie

Die Maßnahme verursacht in erster Linie interne 
Personalkosten.

Darüber hinausgehende, exemplarische Kostenpositionen 
für die Umsetzung:
- Kosten für die Erstellung und Verbreitung von 
Informationsmaterialien (Leitfäden, Praxisbeispiele)
- Kosten für die Durchführung von Sensibilisierungskampagnen für 
Eigentümer
- Beauftragung von Machbarkeitsstudien für Umnutzungen und 
Nachverdichtung
- Kosten für die externe Moderation von Dialogprozessen mit 
Eigentümern, Investoren und Bürgerinitiativen

Koordinationsaufwand: Maßnahme erfordert die 
Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Abteilungen; 
Regelmäßige Abstimmungen und eine gewisse 
projektbezogene Organisation sind erforderlich.

keine direkten THG-Einsparungen, da vorbereitende / 
koordinierende Aufgabe

Mittleres THG-Minderungspotenzial, durch Umnutzung 
leerstehender Gebäude wird vermieden, dass neue 
Gebäude errichtet werden müssen.

Erwarteter Personalaufwand 
(Kommune)

Umsetzungszeitraum (Dauer) Umsetzung dauert 1 bis 3 Jahre.

Fordern Informieren Aktivieren InvestierenFördern
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Zurück zur Übersicht

ER06

Mittel

Mittel

Zielgruppe
Vereine, (ehrenamtliche) Bürger, Stadtverwaltung, Umwelt- und 
Naturschutzorganisationen, Schulen und Bildungseinrichtungen, lokale 
Unternehmen

Kostenschätzung (Kommune)

Beispielhafte Kostenpos. für die Umsetzung:
- Standortvorbereitung und Infrastruktur
- Pflanzen und Materialien
- Arbeitskosten
- sowie kontinuierliche Kosten für Pflege und Wartung

Erwarteter Personalaufwand 
(Kommune)

Koordinationsaufwand: Maßnahme erfordert die 
Zusammenarbeit mehrerer Personen oder Abteilungen; 
Regelmäßige Abstimmungen und eine gewisse 
projektbezogene Organisation sind erforderlich.

Gemeinschaftsgärten/ Grünflächen zur Erholung im öffentlichen Raum

Handlungsfeld: Entwicklungsplanung und Raumordnung

Zielsetzung

Die Maßnahme fördert die Schaffung und Pflege von gemeinschaftlichen Grünflächen innerhalb der Stadt. Ziel ist es, 
Kohlenstoff zu binden, die Biodiversität zu fördern, das Mikroklima zu verbessern und gleichzeitig die Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Diese Gärten dienen nicht nur der Erholung, sondern auch der Luftreinigung und der 
Regulierung der mikroklimatischen Temperaturen. Sie fördern zudem soziale Interaktion und bieten eine Plattform für 
nachhaltige Aktivitäten. 

Beschreibung

Die Maßnahme verfolgt mehrere ökologische und soziale Ziele, die zur Gesamtstrategie der Klimaneutralität beitragen.
Einerseits sollen diese Gärten und Grünflächen dazu beitragen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden, indem sie
während ihres Wachstums CO2 absorbieren. Darüber hinaus fördern Gemeinschaftsgärten und Grünflächen die Biodiversität,
indem sie Lebensräume für verschiedene Pflanzen- und Tierarten schaffen. Zusätzlich tragen sie zur Luftreinigung bei, indem
sie Schadstoffe absorbieren und die Luftqualität verbessern. Sie helfen auch dabei, die Temperatur in versiegelten Gebieten
zu regulieren, indem sie Schatten spenden und die Auswirkungen von Hitzeinseln verringern. Auf sozialer Ebene bieten
Gemeinschaftsgärten den Bürgern die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme an umweltfreundlichen Aktivitäten. Sie fördern die
soziale Interaktion und das Gemeinschaftsgefühl, was wiederum das Wohlbefinden und die Lebensqualität erhöht. Darüber
hinaus unterstützen sie die nachhaltige Nutzung von Ressourcen, indem sie lokale Ressourcen wie Wasser und Boden
effizienter nutzen.

In Meckenheim gibt es die Möglichkeit der Grünpatenschaft. Weiterführende Informationen zur Grünpatenschaft finden sich
unter nachstehendem Link: https://meckenheim.de/index.php?object=tx,3947.2.1&ModID=10&FID=3947.279.1 

Art der Maßnahme

Anleitung zur Umsetzung

Arbeitsschritte :
  AS 1: Bedarfsanalyse und Standortauswahl
  AS 2: Stakeholder-Engagement und Beteiligung
  AS 3: Entwurfs- und Planungsphase
  AS 4: Beschaffung von Ressourcen und Genehmigungen
  AS 5: Umsetzung und Anlage der Grünflächen
  AS 6: Kontinuierliche Pflege und Monitoring

Fordern Fördern Informieren Aktivieren Investieren
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Klimaneutralitätskonzept 
Stadt Meckenheim

(Maßnahmenkatalog)

Mittel

nicht quantifizierbar

Niedrig

Beitrag Nachhaltigkeitsstrategie

Umsetzungszeitraum (Dauer)

THG-Minderungspotenzial keine direkten THG-Einsparungen, da vorbereitende / 
koordinierende Aufgabe

Relevanz zur Zielerreichung 
Klimaneutralität

Indikatoren zum Monitoring
Anzahl der Menschen, die die Gemeinschaftsgärten nutzen, Teilnehmende an 
Schulungen, Workshops oder Veranstaltungen im Zusammenhang mit den 
Gemeinschaftsgärten, Anzahl umgesetzte Standorte 

Umsetzung dauert 1 bis 3 Jahre.

die Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern, und anderen 
Pflanzen in den Gemeinschaftsgärten und Grünflächen trägt 
zur Kohlenstoffbindung bei
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